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I ,  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Grundsatz
Die Stadt Oplikon erhebt, gestützt auf Art. 3a und 60a des eidg.
Gewässerschutzgeselzes (GSchG) und auf Art. 24 der Verord-
nung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO) der
Stadt Optikon, folgende Gebühren:

a) Benutzungsgebühren
b) Anschlussgebühren
c) Verwaltungsgebühren

Arl.2 Umfang der öffentlichen Anlagen
1 Die ötfentliche Siedlungsentwässerung umfasst das gemein-
deeigene Kanalisationssystem und seine Einrichtungen wie Re-
genbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, Druckleilungen usw.
sowie die Verbandsanlagen, die öffentlichen Abwasserreini-
gungsanlagen und ötfentliche Gewässer, sofern sie der Sied-
lungsentwässerung dienen.

2 Drainageleitungen und Gewässer ausserhalb des Siedlungs-
gebietes gelten nicht als Siedlungsentwässerungsanlagen.

Art.3 VolleKostendeckung
1 Die Gebühren sind so anzusetzen, dass mit dem gesamten
Gebührenertrag sämtliche Kosten, insbesondere für Erstellung,
Betrieb, Unterhalt, Optimierung, Erneuerung, und Erweiterung
der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen (inkl. Abschrei-
bung, Verzinsung und Zahlungen an Dritte) von den Gebühren-
pflichtigen gedeckt werden. lvassnahmen für Ausbau und Unter
halt an Gewässern, welche durch die Siedlungsentwässerung
verursacht werden, dürfen gestützt auf S 14 Abs. 4 Wasserwirt-
schaftsgesetz der Siedlungsentwässerung belastet werden.

2 Zur Sicherstellung der Kostendeckung und zur Gewährlei-
stung der Transparenz wird eine integrierte Betrjebskostenrech-
nung (S 125, Gemeindegeselz) mit Spezialfinanzierung (S 126,
Abs. 2 Gemeindegesetz) geführt.



r Die Kosten werden durch die Erhebung von zwei Gebühren-
arten gedeckt: die Benutzungsgebilhr und die Anschlussgebühr.
Die Anschlussgebühr dient zur lvlitfinanzierung der Erstellungs-
kosten der öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen. Die
Benutzungsgebi]hr hat, untef Berücksichtigung der Anschluss-
gebühr und allenfalls eingehenden Beiträgen von Dritten (wie
Staatsbeiträge, Mehrwerts- und Erschliessungsbeiträge u.s.w.),
sämtliche übrigen Aufwendungen zu decken.

I I .  BENUTZUNGSGEBÜHR

Art.4 GebührenDflicht
'1 

Von den Eigentümern der mit technischen Vorkehrungen an
die Anlagen nach Art. 2 angeschlossenen Grundstücke, Liegen-
schaften und Anlagen wird eine jährliche Benutzungsgebühr
ernoDen.

2 Die Benutzungsgebühr wird auch von Eigentümern von nicht
angeschlossenen Liegenschaften erhoben, wenn ihre häuslichen
Abwässer in die Anlagen gemäss Art. 2 überführt werden.

Art. 5 Berechnung derBenutzungsgebühr
1 Gliederung der cebühr;
Die Benutzungsgebühr wird als Summe zweier Komponenten
ernoDen:

- als Grundgebühr pro angeschlossenes Grundstück, aufgrund
der gemäss Art. 6 festgelegten, gewichteten Fläche in
Quadratmetern

und
- als Mengenpreis aufgrund des genutzten Wasserc

(Verbrauch in m") unabhängig von der Bezugsquelle.



ö
2 Aufteilung der Gebührenkomponenten:
Die Grundgebi]hr soll ungefähr einen Viertel des Gesamtertrages
an Benutzungsgebühren ausmachen, der Rest entfällt auf den
Mengenpreis.

Art. 6 Gewichtung der Grundstücksflächen
1 In Abhängigkeit der möglichen Nutzung des Grundstückes
nach der jeweils geltenden Zonenzugehörigkeit und der enispre-
chenden Abflussbeiwerte werden folgende Gewichte (Multipli-
katoren) festgelegt:

z Erfolgt die Strassenentwässerung unter Benützung öffentli-
cher Siedlungsentwässerungsanlagen, ist die Gebührenpflicht
gegeben. Bei Direkteinleitung in ein öffentliches Gewässer im
Unterhalt der Gemeinde erfolgt eine angemessene Kostenbetei-
ligung an den Kosten von Ausbau und Unterhalt des Gewässers.

3 Für Bauten in Freihalte-, Eftolungs-, Reserve- und Landwirt-
schaftszone, die über keine ausgeschiedene Pazellenfläche
verfogen, wird die für die Gebühren massgebende Fläche von
der Gebäudegrundfläche abgeleitet. Für die Multiplikation mit der
Gebäudegrundfläche wird ein Multiplikator von '1.0 festgelegt.

4 Massgebend für die Flächenermittlung ist das Vermessungs-
werk der Gemeinde.

Zonentvp Gewicht
Zone für öffentliche Bauten OeB 0.3
Einfamilienhauszone W2Li 2-geschossige Wohn-
zone W2D

0.35

3-qeschossiqe Wohnzone W3 0.4
4-, 5-geschossige Wohnzone W4; WOHR 0.5
4-geschossige Wohn- und Gewerbezone WG4;
Zenltumszone 23.24: Kernzone K

0.6

s-geschossige Wohn- und Gewerbezone WG5i
lndustriezone l, Zentrumszone Arbeitsplatzgebiete
zA1. ZA2. ZA3

0.7

Strassen, Hartbelagsflächen etc. 0.8



Art.7 Zuschläge
Benutzer können mit höheren Gebühren belastet werden, wenn
sie Schmutzwasser ableiten, das gegenilber häuslichem Abwas-
ser eine erheblich höhere Konzentration oder Schmutzstofffracht
oder eine wesentlich andere Zusammensetzung aufweist-

Art.8 Reduktionen
'1 

Für die Abtrennung von nicht verschmutztem Fremdwasser
können Reduktionen auf der Grundgebühr (Art. 5 Abs. 1) ge-
währt werden. Diese Abzüge sind möglich, wenn die notwen-
digen Anlagen auf eigene Kosten oder bei Anlagen der Stadt mit
einer angemessenen Kostenbeteiligung der Grundstückbesitzer
erstellt wurden. Die Höhe der Abzüge richtet sich nach dem An-
teil des abgetrennten Fremdwassers und darf 50 % der Grund-
gebühr gemäss Art. 6 nicht überschreiten.

2 Wird das bezogene Trinkwasser vom Wasserbezüger recht-
mässig und nachgewiesenermassen nur zum Teil abgeleitet,
kann eine Reduktion des Llengenpreises auf schriftliches Ge-
such gewährt werden.

3 Die Reduktionen sind in einer separaten Richtlinie geregelt.

Art.9 Ermiftlung des Mengenpreises bei fehlenden
Angaben

Wo eine lvlessung der Wassernutzung mittels Wassezählef
(Wasseruhr) nicht möglich ist, wird ein Pauschalbetrag nach
pflichtgemässem Ermessen festgesetzt.

Art. 10 Kompetenz zur Festsetzung

Der Stadtrat setzt den Gebührentarif für die Benutzungsgebühr
in einem Beschluss fest, der öffentlich bekannt gemacht wird.



I I I ,  ANSCHLUSSGEBÜHR

Art. 1'l Gebührenpflicht

Für den Anschluss von Liegenschaften an die öffentlichen Sied-
lungsentwässerungsanlagen haben die Grundeigentümer eine
einmalige Anschlussgebühr zu entrichten, auch wenn der An-
schluss unter Iritbenützung privater Leitungen erfolgt.

Art. 12 Bemessung
'1 

Die Anschlussgebühr wird nach dem zeitwert der angeschlos-
senen Bauten (Gebäudeversicherungswert) bemessen. Sie be-
trägt 1 % (zuzüglich IVIWST) des Zeitwertes sämtlicher Haupt-
und Nebenbauten.

2 Bauliche Werterhöhungen durch Innen- und Dachausbauten
sowie Vergrösserungen des umbauten Raumes unterliegen der
Gebührenpflicht zu den Ansätzen gemäss Absatz 1, wobei als
Basis der in der Gebäudeschätzung ausgewiesene Anteil der
baulichen Wertvermehrung dient.

3 Wird ein cebäude, für das bereits die einmalige Anschluss-
gebühr erhoben wurde, abgebrochen, durch Brand oder ähnliche
Ereignisse zerstört, und wird an dessen Stelle innert 10 Jahren
eine Neubaute errichtet, so wird die ursprünglich geleistete
Zahlung bei der Festsetzung der neuen Anschlussgebühr ange-
rechnet.

4 Kommen Grundstücke mit Bauten zum Anschluss an die öf-
fentliche Siedlungsentwässerung für welche kein Gebäudeversi-
cherungswert ermittelt werden kann (wie Parkplätze oder andere
befestigte Flächen u.s.w.), so wird die Anschlussgebühr nach Art
und lvlenge des anfallenden Abwassers festgesetzt.



IV.  GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Art. 13 Zuständigkeiten
Der Stadtrat bezeichnet die für die jeweilige Gebührenerhebung
zuständige Stelle innerhalb der Verwaltung. Er erlässt die nof
wendigen Richtlinien (Art. 8 Abs. 3; Art. '12 Abs. 4)

Art. 14 Spezielle Verhältnisse
Der Stadtrat kann bei Vorliegen besonderer Verhältnisse die
Gebühren erhöhen oder herabsetzen.

Art. 15 Entstehen der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die öffentli-
chen Siedlungsentwässerungsanlagen gemäss Art. 2.

Art. 16 Schuldner

Zahlungspflichtig für die Gebi.ihren ist der Eigentümer, der Bau-
rechtsnehmer oder die Gemeinschaft der Grund- oder Stock-
wefkeigentümer zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Bei einer
Handänderung haftet der Rechtsnachfolger solidarisch für aus-
stehende Beträge.

v. zAHLUNGSmooaltrÄteN

Art. 17 Rechnungsstellung
1 Die Benutzungsgebühr wird mindestens jährlich in Rechnung

. gestellt. Akontorechnungen sind möglich.

2 [rit der Erteilung der Bau- bzw. Kanalisationsanschlussbewil-
ligung ist die errechnete Anschlussgebühr in Form eines zins-
freien Kostendepots sichezustellen. Bei Baukostenerhöhungen
wird das Kostendepot entsprechend angepasst.



3 Die Anschlussgebühr wird im Rahmen der Schlussabrech-
nung über das Depot des ausgeführten Bauvorhabens nach er-
folgtem Kanalanschluss und Vorliegen der Gebäudeschätzung
definitiv veranlagt und in Rechnung gestellt.

4 Die nachträgliche Richtigstellung von lrrtümern und Fehlern
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen bleibt vorbehalten.

Art. 18 Fälligkeit

Alle Gebühren sind mit der Rechnungsstellung fällig. Die Zah-
lungsfrist beträgt 30 Tage. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird ein
Vezugszins verrechnet. Die Höhe des Vezugszinses wird vom
Stadtrat festgelegt.

Art. 19 Anschlussverweigerung durch den Grundeigen-
tümer

Weigert sich ein Grundeigentümer seine Liegenschaft anzu-
schliessen, entsteht die Gebührenforderung nach Rechtskraft
des Anschlussentscheides.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 20 Rekursrecht

Gegen Beschlilsse und Verfilgungen aufgrund dieser Verord-
nung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,
beim Bezirksrat Bülach schriftlich Rekurs erhoben werden.

Art. 21 lnkrafüreten
1 Die Gebührenverordnung 2. Februar'1987 und alle damit ver-
bundenen Bestimmungen werden aufgehoben.

2 Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung.

verabschiedet vom Gemeinderat am 8. April 2002


